
 
 
 

Allgemeine Lieferbedingungen Nr. 05-00001 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

  Stand Oktober 2014 

1. Allgemeines 
1.1 Die Lieferungen erfolgen ausschliesslich auf 
Grund der nachstehenden Bestimmungen, deren Inhalt 
bei Auftragserteilung und im besonderen mit der 
Annahme unserer Offerten, Auftragsbestätigungen, 
Fakturen als anerkannt gilt. Nebenabreden bedürfen 
der schriftlichen Form. Ziffer 8 gilt auch bei 
Nichtzustandekommen eines Vertragsabschlusses. 

1.2 Die Angebote sind stets freibleibend. 

1.3 Der Vertrag gilt mit dem Empfang der Auftrags-
bestätigung als abgeschlossen. Mündliche Verein-   
barungen haben erst mit unserer schriftlichen 
Bestätigung Gültigkeit. 

2. Pläne und technische Unterlagen 
2.1 Prospekte, Kataloge, Angaben und Zeichnungen 
sind nur annähernd massgebend, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.  

2.2 Angebote und technische Unterlagen bleiben 
unser Eigentum und dürfen Drittpersonen nicht 
weitergegeben und auch nicht vervielfältigt werden. 

3. Preise 
3.1 Die Preise sind unverbindlich und verstehen sich 
ohne Verpackung, ab Werk, in Schweizerfranken oder 
Euro, ohne irgendwelche Abzüge, soweit nichts 
Anderes schriftlich vereinbart worden ist. 

4. Zahlungsbedingungen 
4.1 Die Zahlungen sind netto auf Ende der Lieferung 
des folgenden Monats zahlbar. Es werden keine 
Abzüge wie z.B. Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, 
Abgaben, Gebühren und Zöllen gewährt, soweit nichts 
Anderes schriftlich vereinbart worden ist. 

4.2 Bei Beträgen über CHF 12'000.- oder EUR 
10'000.- gelten folgende Zahlungsbedingungen: 
 40% des Preises bei Bestellung 
 60% innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum 

5. Lieferfrist 
5.1 Die Lieferfristen beginnen nach Erhalt der 
schriftlichen Bestellung, und der für die Lieferung 
erforderlichen Unterlagen. Weiter müssen die 
Zahlungsbedingungen eingehalten werden. 

5.2 Die Lieferfristen werden nach Möglichkeit ein-
gehalten und beziehen sich auf die Fertigstellung im 
Werk. Eine allfällige Überschreitung der angegebenen 
Lieferzeiten berechtigt den Besteller nicht den Auftrag 
zu annullieren. Für Verspätung oder Schadenersatzan-
sprüche seitens des Bestellers besteht kein Anrecht. 

6. Garantie 
6.1 Die Garantiefrist beträgt 12 Monate. Sie gilt für alle 
von uns gelieferten Komponenten oder Systeme. Die 
Frist beginnt mit dem Versand der Lieferung. Teile die 
während der Garantiefrist auf Grund eventueller  
Werkstofffehler, unsachgemäßer Werksmontage oder 
Bearbeitung beschädigt werden, tauscht der Lieferant 
kostenlos um. 

6.2 Von der Garantiefrist und Haftung ausgeschlossen 
sind Schäden, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen oder z.B. bei mangelhafter Wartung, bei 
unsachgemäßer Bedienung, beim Missachten von 
Betriebsvorschriften, bei übermäßiger Beanspruchung, 
bei chemischen oder elektrolytischen Einflüssen. 

7. Vorschriften und Schutzvorrichtungen 
7.1 Der Besteller muss den Lieferanten frühzeitig über  
Vorschriften und Normen informieren, welche im 
betreffenden Bestimmungsland eingehalten werden 
müssen. 

7.2 Schutzvorrichtungen werden nur mitgeliefert, 
wenn Ziffer 7.1 eingehalten wurde und eine schriftliche 
Vereinbarung besteht. 

8. Urheberschutz-, Patent-  und Markenrecht 
8.1 Patent und Markenrechte sowie Know-how und 
praktisches Erfahrungswissen, wie es auch auf 
Zeichnungen und Projekten zum Ausdruck kommt, 
bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese 
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu 
reproduzieren, zu verwenden oder Dritten weiter-
zugeben. 

9. Verpackung 
9.1 Verpackungen werden vom Lieferanten nicht 
zurückgenommen, ausgenommen wenn ihre Rückgabe 
an den Lieferanten vereinbart ist. 

10. Ausschluss weiterer Haftung 
10.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart 
worden ist, sind alle Ansprüche auf Schadenersatz 
ausgeschlossen. Es bestehen keine Ansprüche des 
Bestellers auf Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, wie z.B. Produktionsausfall, 
Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie 
andere Schäden. 

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
11.1 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Winterthur 
(Schweiz). Es sind die Schweizerischen Gesetze ZGB, 
OR etc. massgebend. 

11.2 Das Rechtverhältnis untersteht dem materiellen 
Schweizerischen Recht. Dies gilt auch bei sämtlichen 
Exportgeschäften mit Zweitländern. 


